Öffentliche Auflage Grundwasserschutzzonenausscheidung
Musterbrief zur Information der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von betroffenen landwirtschaftlichen Flächen
ANU-406-17d / 5. Dezember 2025

Gestützt auf Art. 25 Abs. 1 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes (KGSchG; BR 815.100) müssen die von der Schutzzonenausscheidung betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer von der öffentlichen Auflage in Kenntnis gesetzt werden, das heisst, sie sind vorgängig über die öffentliche Auflage schriftlich zu informieren. Damit auch die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen der landwirtschaftlichen Flächen informiert werden, sind diese ebenfalls auf die öffentliche Auflage hinzuweisen.

Die gelb markierten Textteile sind zu überprüfen und zu bearbeiten. Sind Begriffe zusätzlich in [eckige Klammern] gesetzt, sind besondere Angaben erforderlich.

Die hellblau markierten Textteile sind Erläuterungen, die zu streichen sind.


Schutzzonenausscheidung für die Quellfassung(en) / Grundwasserfassung(en) [Name der Fassung(en)], Gemeinde [Name]
Öffentliche Auflage
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass ab dem [Datum] der Schutzzonenplan, das Schutzzonenreglement, der Konfliktplan (falls in den Schutzzonenunterlagen enthalten), der Gefahrenkataster (falls in den Schutzzonenunterlagen enthalten), die Kostenschätzung und Abgeltungen (falls in den Schutzzonenunterlagen enthalten) für die Quellfassung(en) / Grundwasserfassung(en) [Name der Fassung(en)], Gemeinde [Name], sowie der dazugehörige Hydrogeologische Bericht in der Gemeindekanzlei [Gemeinde], öffentlich aufliegen. Als Eigentümer/-in einer oder mehrerer in den Schutzzonen gelegenen Parzellen sowie als Bewirtschafter/-in von betroffenen landwirtschaftlichen Flächen sind Sie von der Schutzzonenausscheidung direkt betroffen. Was dies konkret bedeutet, geht aus den Schutzzonenunterlagen hervor. Über die Nutzungsbeschränkungen und umzusetzenden Schutzmassnahmen haben wir bereits orientiert. Folgende Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen betreffen Ihre Parzelle(n):
[Auszug aus dem Gefahrenkataster für die betroffene(n) Parzelle(n)]
Als Grundeigentümerin resp. Grundeigentümer sind Sie gestützt auf Art. 25 Abs. 2 kantonales Gewässerschutzgesetz einspracheberechtigt. Wir erlauben uns deshalb, Ihnen den Ausschreibungstext direkt zuzustellen.
Hinweis:
Rechtlich gesehen handelt es sich beim Schutzzonenreglement inkl. dem Gefahrenkataster um eine Allgemeinverfügung. Der Gemeindevorstand hat nach Inkrafttreten des Reglements nicht jede einzelne Massnahme an bestehenden Bauten und Anlagen sowie bei bestehenden Nutzungen per Verfügung anzuordnen. Verfügungen sind nur dann notwendig, wenn die im Gefahrenkataster angeordneten Massnahmen nicht innerhalb der festgelegten Frist umgesetzt werden.
Sollten Sie im Zusammenhang mit der Schutzzonenausscheidung weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte mit [Kontaktperson und Telefonnummer] in Verbindung.

Beilage: Ausschreibungstext, der am [Datum] im [Name des Publikationsorgans] erscheint
